
An den
Bürgermeister der Stadt Wels 
Herrn Dr. Andreas Rabl
Stadtplatz 1
4600 Wels

ANTRAG der Fraktion „Die Grünen"
Finanzielle Entschädigung für Vertretungen
der Leitungen in Kinderbetreuungseinrichtungen
Berichterstatter: GR Markus Faber

Gemäß § 6 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Wels möge der 
Gemeinderat beschließen:

Stellvertreter oder Stellvertreterinnen der Leitungen von 
Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Weis (Kindergärten, 
Krabbelstuben und Horte) sollen eine monatliche finanzielle 
Anerkennung ihrer Tätigkeit erhalten, unabhängig davon, ob die Leitung 
über einen längeren Zeitraum ausfällt oder nicht.

Begründung
1. Vertretungen der Leitung müssen schon bei kurzzeitigem Ausfall der Leitung deren 

Aufgaben übernehmen (zB.: Repräsentation der Einrichtung gegenüber den Eltern, 
Kommunikation gegenüber der Dienststelle und gegenüber anderen Abteilungen, 
Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs und der Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben, Dokumentation, Qualitätsmanagement und Berichtswesen, etc.)

2. Die Vertretung muss sich laufend mit der Leitung der Einrichtung austauschen, um 
im Bedarfsfall sofort deren Tätigkeiten übernehmen zu können. In der Regel 
übernimmt die Vertretung auch bei Anwesenheit der Leitung eine unterstützende 
Funktion im Arbeitsalltag.

3. Aktuell hat die Vertretung erst nach einem Ausfall der Leitung von drei Monaten 
Anspruch auf Erhalt einer Leitungszulage.

4. Vertretungen zählen in der Regel zu den bestqualifizierten und erfahrensten 
Pädagog:innen einer Einrichtung und sind erste Personalressource für die zukünftige 
Übernahme einer Leitungsfunktion. Im stark umkämpften Personalmarkt ist ihr 
Verbleib bei der Stadt Wels daher besonders wichtig und förderungswürdig.

5, Derzeit haben mehrere Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt keine 
Leitungsvertretung. Eine finanzielle Besserstellung könnte diese Aufgabe wieder 
attraktiver machen und geeignete Pädagog:innen motivieren sie zu übernehmen.

GR Markus Faber

Eingel, 
am

Wels, am 09,04,2026



Beschluss des Gemeinderates
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